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Das als »Hartz IV« bekannte Gesetze-
spaket ist die bis heute wohl markante-
ste Chiffre für den »Um-« bzw. Abbau
des Sozialstaates, der mit dem Haus-
haltsstrukturgesetz zum Jahreswechsel
1975/76 begann und etwa seit der
Jahrtausendwende von allen Bundesre-
gierungen beschleunigt fortgesetzt
wird.1 Die nach einem damaligen VW-
Manager benannte Arbeitsmarktre-
form schaffte zum ersten Mal in der
Nachkriegsgeschichte eine die Existenz
von Millionen Menschen sichernde So-
zialleistung, die Arbeitslosenhilfe
(Alhi), ab und ersetzte sie durch eine
nicht mehr den Lebensstandard vor-
mals Beschäftigter sichernde, sondern
höchstens noch deren Grundbedarf
deckende reine Fürsorgeleistung, das
Arbeitslosengeld (Alg) II. So wurde
massiver Druck auf die Langzeitar-
beitslosen wie auf das Lohn- und Ge-
haltsniveau der Bundesrepublik aus-
geübt und die verbreitete Angst noch
(prekär) Beschäftigter vor dem sozialen
Absturz schon nach einer kurzen Dau-
er der Erwerbslosigkeit verstärkt.

Während sich die Fähigkeit zur In-
teressenartikulation bzw. die Möglich-
keit zur politischen Repräsentation der
Armen auf einem Tiefpunkt befindet
(man denke nur an die niedrige Wahl-

beteiligung in Elendsquartieren deut-
scher Großstädte),2 schwindet offenbar
die Bereitschaft der gesellschaftlichen
Eliten zu ihrer materiellen Integration.
Bereits seit geraumer Zeit mehren sich
die Anzeichen für eine »härtere Gang-
art« gegenüber den Armen. Aufgrund
der sich abzeichnenden harten Vertei-
lungskämpfe um die immer knapperen
Finanzmittel des Staates dürfte das so-
ziale Klima hierzulande erheblich rauer
werden. Es ist damit zu rechnen, dass
sich der Umgang mit sozial Benachtei-
ligten, vornehmlich mit »aggressiven
Bettlern« und »Asozialen« in nächster
Zeit verhärten und ein sehr viel stren-
geres Armutsregime errichtet wird.
Denn mit der US-Amerikanisierung des
Sozialstaates durch die sog. Hartz-Ge-
setze geht womöglich nicht nur eine
US-Amerikanisierung der Sozialstruk-
tur (Polarisierung von Arm und Reich
sowie Pauperisierung großer Teile der
Bevölkerung und Prekarisierung der
Lohnarbeit), sondern auch eine US-
Amerikanisierung der (sozial)politi-
schen Kultur einher. »In den USA war
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1 Vgl. hierzu ausführlicher: Christoph But-
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tes, 3. Aufl. Wiesbaden 2006, S. 115 ff.
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diese Neugestaltung außergewöhnlich
rasch, umfassend und tiefgreifend, aber
im Gange – oder in der Diskussion – ist
sie in allen modernen Gesellschaften,
die dem unbarmherzigen Druck zur
Angleichung an das US-amerikanische
Muster ausgesetzt sind.«3

Vom Bismarck’schen Sozialstaat
zum bloßen Sozialhilfestaat?
Die sog. Hartz-Gesetzgebung hat
Deutschland mitsamt seinem Wohl-
fahrtsstaat und seiner politischen Kultur
in wenigen Jahren zweifellos stärker ver-
ändert, als dies zuvor Regierungs- und
Regimewechsel, ja vielleicht sogar beide
Weltkriege vermocht hatten. Vor allem
durch das Vierte Gesetz für moderne
Dienstleistungen am Arbeitsmarkt hat
sich die soziale Lage von Millionen
Langzeit- bzw. Dauererwerbslosen und
ihren Familien spürbar verschlechtert.
Hartz IV führte zur Verschärfung der so-
zialen Schieflage im Land, zur Auswei-
tung der (Kinder-)Armut bis in die Mitte
der Gesellschaft hinein und vor allem
zur Verbreiterung des Niedriglohnbe-
reichs.4 Letzteres war kein Zufall, son-
dern gewollt, wie die Tatsache zeigt,
dass Gerhard Schröder es in seiner Rede
auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos
am 28. Januar 2005 als großen Erfolg
seiner Politik als Bundeskanzler feierte,
»einen der besten Niedriglohnsektoren«
in Europa geschaffen zu haben: »Wir ha-
ben einen funktionierenden Nied-
riglohnsektor aufgebaut, und wir haben
bei der Unterstützungszahlung Anreize
dafür, Arbeit aufzunehmen, sehr stark in
den Vordergrund gestellt.«5 Offenbar
verfolgten die etablierten Parteien mit
Hartz IV eine arbeitsmarktpolitische
Doppelstrategie: Während sie die Re-
pression gegenüber Langzeitarbeitslo-
sen verstärkten, bildete das Arbeitslo-
sengeld II eine willkommene Subvention
für Unternehmer, die systematisch
Lohndumping betrieben. Daraus ergab
sich eine »Spirale nach unten«, wie
Hans-Jürgen Urban diesen Teufelskreis
nennt: »Der Hartz-IV-Regelsatz entfal-
tet Druck auf Einkommen und Arbeits-
verhältnisse, umgekehrt drücken Nied-
riglöhne den Hartz-IV-Regelsatz.«6

Armutspolitisch hatten die als
»Grundsicherung für Arbeitsuchende«
firmierenden Transferleistungen gleich-
falls einen Doppeleffekt: Hartz IV
machte zumindest einen Teil der vor-

her verdeckten Armut sichtbar, erzeug-
te aber auch weitere Armut. Einerseits
nehmen das Arbeitslosengeld II auch
viele Menschen, darunter vor allem
Geringverdiener/innen, sog. Freibe-
rufler/innen und (Solo-)Selbstständige,
in Anspruch, die aus Scham nicht zum
Sozialamt gegangen wären, um »Stüt-
ze« zu beantragen, andererseits erhal-
ten mehrere hunderttausend frühere
Empfänger/innen von Arbeitslosenhilfe
seither weniger oder gar kein Geld
mehr, weil das Partnereinkommen (z.B.
gut verdienender Ehemänner und Le-
benspartner) bei Hartz IV sehr viel
strikter auf den Leistungsanspruch der
Antragsteller/innen (überwiegend Frau-
en) angerechnet wird. Insgesamt zeitig-
te das Gesetzespaket negative Vertei-
lungseffekte, wie Irene Becker und
Richard Hauser per Simulationsanalyse
nachwiesen: »Die Ersetzung der Alh
durch das Alg II hat für einen Teil der
Betroffenen zwar durchaus positive Ef-
fekte, da verdeckte Armut von frühe-
ren Alh-Empfängern vermutlich effek-
tiv abgebaut wird.
Dies geht aber zu
Lasten derjenigen,
die bisher mit der
Alh knapp oberhalb
des Existenzmini-
mums gelebt haben.
Die Reform führt also zu einer Umver-
teilung innerhalb des untersten Seg-
ments der Einkommensverteilung –
wobei die Zahl der Verlierer dominiert
– mit entsprechend fragwürdigen Er-
gebnissen insbesondere für arbeitslose
Frauen und in den neuen Ländern.«7

Nominal war das Arbeitslosengeld
II höher als die Sozialhilfe, bei der al-
lerdings erheblich mehr Sonderbedarfe
über Einmalzahlungen abgedeckt wur-
den. Kinder unter 7 Jahren, denen bis
zum 31. Dezember 2004 nur 55 Pro-
zent des Sozialhilfe-Eckregelsatzes ge-
währt wurde, standen sich bei Hartz
IV zwar etwas besser, die übrigen Kin-
der und die Jugendlichen jedoch
schlechter als früher. Dass die Große
Koalition diese heimliche Kürzung bei
den ärmsten Kindern nur zum Teil,
nämlich bei den 6- bis 13-jährigen So-
zialgeldbezieher(inne)n, die sie als 3.
Altersgruppe neu einführte, und zwar
ausgerechnet im Rahmen ihres »Kon-
junkturpakets II« wieder zurücknahm,
indem sie deren Transferleistung ab 1.
Juli 2009 und bis zum 31. Dezember

2011 befristet von 60 auf 70 Prozent
des Regelsatzes für (alleinstehende) Er-
wachsene auf 251 EUR anhob, zeigte
zur Genüge, dass sie das Wohl der Be-
troffenen nicht ernsthaft im Auge hat-
te.

Neben materiellen Einbußen für
Millionen Langzeitarbeitslose und ihre
Familien durch die Arbeitsmarktreform
diagnostizierte Martin Staiger eine Ver-
schlechterung des sozialen Klimas, die
er als Folge der Hartz-Gesetze und da-
durch gekennzeichnet sah, dass der im
Art. 1 GG fixierte Konsens, wonach je-
dem Menschen unabhängig von dem,
was er zu leisten vermag, eine unver-
äußerliche Würde zukommt, aufgekün-
digt worden sei: »Eine kaum mehr ge-
hemmte Wut auf langzeitarbeitslose
Menschen und ihre Familien bricht
sich Bahn, es grassiert der Sozialneid
ausgerechnet gegenüber denjenigen, die
zu einem großen Teil unter dem Exi-
stenzminimum leben.«8

Annelie Buntenbach, Mitglied des
Geschäftsführenden DGB-Bundesvor-

standes, sieht in den Hartz-Gesetzen
die Entwicklung zum »Bedürftigkeits-
staat« angelegt und für die nächsten
Jahrzehnte eine schwere soziale Hypo-
thek der Bundesrepublik: »Hartz IV
droht zum Lebensalltag für immer
mehr Menschen zu werden. Ein gefähr-
licher Trend, der sich – zumindest mit
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3 Loïc Wacquant, Bestrafen der Armen. Zur
neoliberalen Regierung der sozialen Unsi-
cherheit, Opladen/Farmington Hills 2009,
S. 307

4 Vgl. hierzu ausführlicher: Christoph But-
terwegge, Armut in einem reichen Land.
Wie das Problem verharmlost und ver-
drängt wird, 2. Aufl. Frankfurt am
Main/New York 2011, S. 170 ff.

5 Rede von Bundeskanzler Gerhard Schröder
vor dem World Economic Forum in Davos,
28.1.2005 (http://archiv.bundesregierung.
de/bpaexport/rede/91/780791/multi.htm;
15.10.2010)

6 Hans-Jürgen Urban, Hartz IV: Lohndum-
ping mit System, in: Blätter für deutsche
und internationale Politik 1/2011, S. 20

7 Irene Becker/Richard Hauser, Verteilungs-
effekte der Hartz-IV-Reform. Ergebnisse
von Simulationsanalysen, Berlin 2006, 
S. 102

8 Martin Staiger, Hartz IV oder Sozialneid
nach unten, in: Blätter für deutsche und
internationale Politik 7/2006, S. 782

Hartz IV droht zum 
Lebensalltag für immer mehr 

Menschen zu werden.
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Blick auf die Zukunft – im Alter verfe-
stigen könnte, weil auf Lohnarmut und
Langzeitarbeitslosigkeit unweigerlich
Altersarmut folgt und – wenn die Poli-
tik nicht umsteuert – immer mehr
Menschen auf die Grundsicherung im
Alter angewiesen sein werden.«9

Matthias Knuth, der Hartz IV als
Wechsel vom Versicherungs- zum Für-
sorgeregime begreift, sieht darin »eine
Reform, die sich beständig selbst wider-
legt – deshalb ist sie für die politische
Landschaft der Bundesrepublik
Deutschland so folgenreich gewor-
den.«10 Durch die Abschaffung der Ar-
beitslosenhilfe seien die Erwerbslosen
mehrheitlich ihres »Arbeitsbürger-Sta-
tus« beraubt worden, kritisiert Knuth
weiter: »Die Einführung der Grundsi-
cherung für Erwerbsfähige ohne gleich-
zeitige gesetzliche Mindestlohnregelung
leistet einer Abwärtsspirale Vorschub,
bei der Entlohnungsbedingungen immer
mehr nach unten ausfransen und ergän-
zende staatliche Unterstützung erforder-
lich machen, während die Beitrags- und
Besteuerungsbasis erodiert.«11

»Menschenwürdiges
Existenzminimum« oder
»anstrengungsloser Wohlstand«?
– Hartz IV auf dem Prüfstand

Für viele Arme blieb angesichts des ei-
sigen sozialen Klimas und der für sie
ungünstigen politischen Macht- bzw.
parlamentarischen Mehrheitsverhält-
nisse nur der Rechtsweg, was an den
zuständigen Gerichten zu einer wahren
Klageflut führte. Manchmal gingen Be-
troffene in sich jahrelang hinziehenden
Verfahren bis zur höchsten Instanz und
verzeichneten dabei zumindest Teiler-
folge. Hatte das Bundessozialgericht in
Kassel den Hartz-IV-Regelsatz für Kin-
der als verfassungswidrig eingestuft
und die Sache dem Bundesverfassungs-
gericht zur höchstrichterlichen Ent-
scheidung vorgelegt, so ließ das hessi-
sche Landessozialgericht von diesem
auch den Regelsatz für alleinstehende
und alleinerziehende Erwachsene auf
seine Verfassungskonformität prüfen.
In der mündlichen Verhandlung, die
am 20. Oktober 2009 in Karlsruhe
stattfand, wurde bereits deutlich, dass
es eine mehr oder weniger willkürlich
getroffene politische Entscheidung der
rot-grünen Bundesregierung gewesen

war, den Eckregelsatz mit 345 EUR im
Monat anzusetzen. Davon noch einmal
pauschal 40, (später befristet) 30 bzw.
20 Prozent für Kinder unterschiedli-
chen Alters abzuziehen, trug deren spe-
zifischen Bedürfnissen natürlich über-
haupt nicht Rechnung.

Ungefähr zur selben Zeit, als das
Bundesverfassungsgericht darüber ver-
handelte, ob die Bedarfe der in »Hartz-
IV-Haushalten« lebenden Kinder bei
der Regelsatzbemessung adäquat
berücksichtigt wurden oder zumindest
die Kinderregelsätze das Sozialstaatsge-
bot des Grundgesetzes verletzten, trieb
CDU, CSU und FDP in den Koalitions-
verhandlungen offenbar sehr viel stär-
ker die Sorge um, »Leistungsträger«
und Besserverdienende könnten – auch
für ihre Kinder – zu viel Steuern zahlen.
Denn sie stimmten darin überein, nicht
etwa die Armut von Kindern und Ju-
gendlichen aus sozial benachteiligten
Familien zu verringern, sondern den
steuerlichen Kinderfreibetrag zunächst
von 6.024 EUR auf 7.008 EUR und
später auf die für Erwachsene geltende
Höhe von 8.004 EUR anzuheben sowie
das Normal- und Geringverdiener -
(inne)n kompensatorisch gezahlte Kin-
dergeld von 164 EUR auf 184 EUR mo-
natlich zu erhöhen.

Dabei handelte es sich nicht um eine
Entlastung »der« Familien, wie die Re-
gierungsparteien behaupteten, sondern
um eine weitere Begünstigung von Bes-
serverdienenden und Begüterten. Die
genannten Gruppen profitieren näm-
lich überproportional, Eltern mit einem
geringen Einkommen haben hingegen
wenig und Transferleistungsempfän-
ger/innen mit noch so vielen Kindern
gar nicht davon. Konkret »sparen«
Spitzenverdiener durch die im Wachs-
tumsförderungsgesetz enthaltenen
Maßnahmen jährlich 443 EUR Steu-
ern, während Normal- oder Geringver-
diener seither pro Jahr 240 EUR mehr
Kindergeld erhalten und die Not der
alleinerziehenden Mütter im Hartz-IV-
Bezug kein bisschen gelindert wird.
Ganz im Gegenteil: Durch die auf-
grund der bei Ländern und Kommunen
zu erwartenden Steuerausfälle werden
Gemeinden, Landkreise und kreisfreie
Städte nicht per Gesetz verpflichtend
vorgesehene Beratungs-, Betreuungs-,
Kultur- und Bildungsangebote gerade
für solche Familien eher weiter ein-
schränken, (Schul-)Bibliotheken, Mu-

seen und Theater, aber auch öffentliche
Schwimmbäder schließen, auf die nicht
angewiesen ist, wer über seinen eigenen
Swimmingpool verfügt. Da war es nur
folgerichtig, dass Armut als ein gesell-
schaftliches Kardinalproblem gar nicht
und die Armut von Kindern im Koaliti-
onsvertrag nur in einem lapidaren Satz
erwähnt wird: »Wir wollen Kinder von
Anfang an unterstützen, ihre Stärken
erkennen, ihre Chancen fördern, Be-
nachteiligungen verhindern sowie Kin-
derarmut bekämpfen.«12

Beim steuerlichen Freibetrag sollen
die Kinder den Erwachsenen möglichst
bald gleichgestellt werden. Beim Hartz-
IV-Regelsatz wehrte sich die schwarz-
gelbe Bundesregierung jedoch gegen
eine solche Gleichbehandlung, obwohl
die Kinder von Arbeitslosengeld-II-Be-
zieher(inne)n darauf viel eher angewie-
sen wären als die Kinder von Einkom-
mensteuerzahler(inne)n, und man fragt
sich, wie beides unter sozialen und
Menschenrechtsgesichtspunkten mit-
einander vereinbar ist. Man kann nur
von totaler Beratungsresistenz spre-
chen, hatte doch selbst die Konferenz
der Landesarbeits- und -sozialminister
der Bundesregierung vergebens emp-
fohlen, spezifische Kinderregelsätze zu
ermitteln und diese unverzüglich zu er-
höhen.

Am 9. Februar 2010 verkündete das
Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe
sein Aufsehen erregendes Urteil zu den
Regelsätzen beim Arbeitslosengeld II
und beim Sozialgeld (Az. 1 BvL 1/09, 1
BvL 3/09 und 1 BvL 4/09), die es für
nicht mit dem Grundgesetz vereinbar er-
klärte. Zwar hielten die Richter/innen
des Ersten Senats den Hartz-IV-Regel-
satz nicht für »evident unzureichend«,
sie verpflichteten die Bundesregierung
jedoch, vor dem 1. Januar 2011 eine
Neuberechnung/-regelung zu treffen
und bis dahin nötigenfalls einmalige
Beihilfen zu gewähren, um Hilfebedürf-
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9 Annelie Buntenbach, Sozialpolitik am
Wendepunkt: Vom Sozialstaat zum Sozial-
hilfestaat?, in: Soziale Sicherheit 4/2010, 
S. 126

10 Siehe Matthias Knuth, »Hartz IV« – die un-
begriffene Reform, in: Sozialer Fortschritt
7/2006, S. 164

11 Ebd., S. 165
12 CDU Deutschlands/CSU

Landesleitung/FDP (Hrsg.), Wachstum –
Bildung – Zusammenhalt. Der Koalitions-
vertrag zwischen CDU, CSU und FDP für
die 17. Legislaturperiode (des Deutschen
Bundestages), Rheinbach o.J., S. 81
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tigen durch Deckung ihrer Sonderbe-
darfe eine menschenwürdige Existenz zu
sichern. Diese Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts kann als Meilen-
stein im Kampf gegen Hartz IV gelten,
zumal die Gewährleistung eines »men-
schenwürdigen Existenzminimums« als

Aufgabe und Auftrag des Sozialstaates
aus Art. 1 Abs. 1 und Art. 20 Abs. 1 GG
hergeleitet wurde.13 Sie bestätigte höch-
strichterlich, dass die Regelsätze nach
vorgegebenen politischen Kriterien und
damit willkürlich festgelegt worden wa-
ren, ohne die Interessen der Hilfebe-
dürftigen an einer menschenwürdigen
Existenz ausreichend zu berücksichti-
gen.

Korrigiert werden musste nach dem
BVerfG-Urteil, dass Kinder mit 60 Pro-
zent des Erwachsenenregelsatzes (215
EUR) abgefunden wurden, wenn sie
jünger als 6 Jahre waren, mit 70 Pro-
zent (251 EUR), wenn sie 6 bis 13 Jah-
re alt waren, und mit 80 Prozent (287
EUR), wenn sie 14 Jahre und älter wa-

ren. Die Karlsruher Richter/innen er-
kannten im Unterschied zur Bundesre-
gierung explizit an, dass Kinder keine
Erwachsenen »im Miniformat« sind,
sondern spezifische Bedarfe haben.
Kinder wachsen eben noch, weshalb sie
häufiger Kleidung und neue Schuhe
brauchen. All das war so lange un-
berücksichtigt geblieben, wie man vom
Regelsatz für (alleinstehende) Erwach-
sene einfach bloß einen bestimmten

Prozentsatz für Kinder und Jugendliche
vorsah.

Auch wenn das Bundesverfassungs-
gericht im Wesentlichen rein formalju-
ristisch argumentiert und vor allem
Methodenkritik geäußert hat, statt
Hartz IV substanziell in Frage zu stel-

len, was man aus
Gerechtigkeitsgrün-
den und mit über-
zeugenden Argu-
menten kritisieren
kann,14 löste sein
Urteil eine breite po-
litische Debatte aus.
Unmittelbar nach

dem Urteil des Bundesverfassungsge-
richts hatte sich der  damalige FDP-
Vorsitzende, Bundesaußenminister und
Vizekanzler Guido Westerwelle in der
Welt (v. 11.2.2010) zu Wort gemeldet.
»Hartz IV und die Frage, wer das alles
zahlt: Vergesst die Mitte nicht!« war
sein Gastbeitrag überschrieben, der
zwar das Gerichtsurteil selbst nicht
kommentierte, aber die »sozialistischen
Züge« der Diskussion darüber monier-
te, den Bezug staatlicher Transferlei-
stungen mit »anstrengungslosem
Wohlstand« gleichsetzte und eine Ver-
nachlässigung der Mittelschicht durch
die Politik beklagte. Durch seinen wie-
derholten Hinweis auf vermeintlich
massenhaften »Sozialmissbrauch« ei-

nerseits und daraus
möglicherweise ab-
zuleitende Leistungs-
kürzungen für
H a r t z - I V - B e z i e  -
her/innen anderer-
seits lenkte Wester-
welle geschickt von
Steuersenkungen der
CDU/CSU/FDP-Ko-
alition für Begüterte
und Besserverdien-
ende, etwa Fir-
menerben, kinderrei-
che Millionäre oder

Hotelbesitzer, ab.
In zahlreichen Interviews und Reden

spielte Westerwelle die Leistungsemp-
fänger/innen als materiell benachteilig-
te Minderheit sozialpopulistisch gegen
die (Einkommen-) Steuern zahlende
Mehrheit der »Leistungsträger« aus.
Schließlich brach der damalige FDP-
Vorsitzende nicht bloß eine Lanze für
die Leistungsgerechtigkeit, wenn er an
das Lohnabstandsgebot erinnerte und

gebetsmühlenartig wiederholte: »Lei-
stung muss sich lohnen, und wer arbei-
tet, muss mehr als derjenige haben, der
nicht arbeitet.« Womöglich richteten
sich Westerwelles flotte Sprüche am
Ende gegen ihn selbst, denn natürlich
haben Millionen hart arbeitende Men-
schen in der Bundesrepublik sehr viel
weniger Geld zur Verfügung als reiche
Müßiggänger, die von Kapitalerträgen,
Dividenden, Zinsen oder Mieteinnah-
men leben. Man könnte umgekehrt
auch fragen, ob es gerecht ist, dass We-
sterwelle im Rahmen seiner regen Vor-
tragstätigkeit bei Unternehmerverbän-
den, Banken und Versicherungskonzer-
nen in einer Stunde mehr (Neben-)Ein-
nahmen erzielt als manche Kranken-
schwestern, Altenpfleger und Erziehe-
rinnen durch ihre anstrengende
Berufstätigkeit in einem ganzen Jahr.

Das sog. Zukunftspaket der
CDU/CSU/FDP-Koalition: »Sparen«
auf Kosten der Armen
Bei Westerwelles Ausfällen gegenüber
den »faulen Armen« und dem beste-
henden Wohlfahrtsstaat handelte es
sich nicht bloß um den Versuch, die
Klientelpartei FDP aus ihrem damali-
gen Umfragetief herauszukatapultieren,
sondern auch um die Vorbereitung ei-
ner weiteren Runde des Sozialabbaus.
Auf einer Klausurtagung am 6./7. Juni
2010 im Kanzleramt verabredeten die
drei Regierungsparteien ein »Spar-«
bzw. »Zukunftspaket 2011-2014«, das
die Konsolidierung des Staatshaushalts
vorantreiben und der »Schuldenbrem-
se« genannten Kreditsperre laut Art.
115 GG Rechnung tragen sollte. Entge-
gen ihren wiederholten Bekenntnissen
im letzten Bundestagswahlkampf, nicht
für eine Politik der »sozialen Kälte« zu
stehen, und ihren gleichzeitig abgege-
benen Versprechungen, im Falle einer
gemeinsamen Regierungsbildung keine
weiteren Kürzungen im Sozialbereich
vornehmen zu wollen, beschlossen die
Koalitionsparteien CDU, CSU und
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13 Vgl. dazu: Heiner Adamski, Sozialstaat und
Hartz IV, in: Gesellschaft – Wirtschaft – Po-
litik 2/2010, S. 257 ff.; Martin Staiger,
Hartz IV oder Menschenwürde, in: Blätter
für deutsche und internationale Politik
3/2010, S. 9 ff.

14 Zu einer ausgesprochen negativen Bewer-
tung des Urteils kommt z.B. Georg Ram-
mer, Bloß nicht verhungern, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik
5/2010, S. 31 ff.

Gewährleistung eines 
»menschenwürdigen Existenz -
minimums« als Aufgabe und 
Auftrag des Sozialstaates 

Die Karlsruher Richter/innen 
erkannten im Unterschied zur 
Bundesregierung explizit an, dass
Kinder keine Erwachsenen 
»im Miniformat« sind, sondern
spezifische Bedarfe haben. 
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FDP auf ihrer »Sparklausur«, die erst
vier Wochen nach der wichtigen Land-
tagswahl in Nordrhein-Westfalen am
9. Mai 2010 und nur wenige Tage vor
dem Beginn der alle öffentliche Auf-
merksamkeit auf sich ziehenden Fuß-
ballweltmeisterschaft in Südafrika am
11. Juni 2010 stattfand, mehrere zum
Teil gravierende Leistungsreduktionen
und Streichungen von Transferleistun-
gen für Arbeitslose bzw. Arme.

In dem Ergebnispapier der o.g.
Klausurtagung mit dem Titel »Die
Grundpfeiler unserer Zukunft stärken«
finden sich die massivsten Kürzungsab-
sichten in dem »Stärkung von Beschäf-
tigungsanreizen und Neujustierung von
Sozialleistungen« überschriebenen Ka-
pitel.15 Während die geplanten Maß-
nahmen zur Erhöhung/Erhebung von
Steuern bzw. Abgaben im Unterneh-
mens- und Finanzmarktbereich entwe-
der bloße Luftbuchungen darstellen,
weil sie – wie Bankenabgabe und Bren-
nelementesteuer – im Rahmen eines
»Restrukturierungsfonds« den zu Bela-
stenden selbst zugute kommen bzw.
kaum realisiert werden dürften, ausge-
sprochen vage klingende Versprechun-
gen – wie die durch eine Strukturre-
form der Bundeswehr angeblich frei
werdenden Mittel – darstellen oder –
wie eine Verschiebung des Baubeginns
für das Berliner Stadtschloss – unter
dem Strich finanziell kaum ins Gewicht
fallen, sind Hartz-IV-Bezieher/innen
von drastischen Leistungskürzungen
betroffen. »Gespart« wird demnach
primär auf Kosten der (Langzeit-)Ar-
beitslosen, der Armen und ihrer Famili-
en, was unsozial und weder gerecht
noch ökonomisch sinnvoll ist. Zweck-
mäßig und nötig wäre es, die Binnen-
konjunktur dadurch zu beleben, dass

man gezielt die (Transfer-)Einkommen
derjenigen Menschen erhöht, denen
das Geld fehlt, um ihren Lebensunter-
halt zu sichern, und es deshalb weder

auf ein Sparkonto legen noch damit Fi-
nanzspekulationen tätigen würden.

Das größte Aufsehen im »Sparpa-
ket« erregte die Absicht, Hartz-IV-Be-
zieher(inne)n ohne Zuverdienst das El-
terngeld zu streichen bzw. auf die
Transferleistung anzurechnen. Durch
die zusätzliche Gewährung von Eltern-
geld für die Empfänger/innen von Ar-
beitslosengeld II werde der Lohnab-
stand zu sehr verringert, hieß es in
Regierungskreisen. Da es sich bei der
Grundsicherung für Arbeitsuchende
um eine Lohnersatzleistung handle, sei
die Gewährung des Elterngeldes analog
der Regelung beim Kindergeld system-
widrig, lautete ein weiteres Argument,
das gleichfalls vorgeschoben wirkte,
nachdem mit den Unionsparteien zwei
der drei heutigen Koalitionspartner das
Elterngeld anstelle des – für Transfer-
leistungsbezieher/innen noch günstige-
ren – Erziehungsgeldes in der ab dem
1. Januar 2007 geltenden Form selbst
eingeführt hatten. Das kurz nach der
Geburt eines Kindes die finanzielle
Lage von Hartz-IV-Haushalten ein
Jahr lang verbessernde Elterngeld dürf-
te bisher überwiegend zur Einrichtung
des Kinderzimmers benutzt worden
sein, sofern sich die Bezieher/innen von
Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld ein
solches überhaupt leisten können. Des-
halb wird sich die Lebenssituation der
betroffenen Kinder weiter verschlech-
tern.

Gleichzeitig wurde die Lohnersatz-
rate beim Elterngeld ab einem Monats-
nettoeinkommen von mehr als 1.240
EUR von 67 Prozent auf 65 Prozent
abgesenkt, der Höchstbetrag von 1.800
EUR im Monat blieb hingegen beste-
hen. Dies bedeutete, dass Einkommens-
bezieher/innen im mittleren Bereich

 geringe, ausgerech-
net die Bestverdien-
enden jedoch keiner-
lei Einbußen
gegenüber dem Sta-
tus quo zu verzeich-
nen hätten. Um dem
Vorwurf der sozia-
len Schieflage ihres
»Sparpaketes« zu
begegnen, beschloss
die schwarz-gelbe

Koalition nachträglich, d.h. erst
während des Gesetzgebungsverfahrens
im Oktober 2010, das  Elterngeld auch
»Reichensteuerzahler (inne)n« vorzu-

enthalten, also den sehr wenigen Men-
schen mit einem zu versteuernden Jah-
reseinkommen von mehr als 250.000
EUR bzw. 500.000 EUR bei gemein-
sam veranlagten Ehepaaren, die Kinder
bekommen und sich um deren Betreu-
ung kümmern. Dadurch wurde die
Glaubwürdigkeit der Regierungspartei-
en, die zur selben Zeit bekannt gab, die
Tabaksteuer erhöhen zu wollen, um
die geplante Rücknahme von Vergün-
stigungen für energieintensive Unter-
nehmen bei der Ökosteuer weniger
drastisch ausfallen lassen zu müssen,
keineswegs wieder hergestellt.

Ersatzlos gestrichen wurde der Zu-
schlag, den es beim Übergang vom Be-
zug des Arbeitslosengeldes zum Bezug
von Arbeitslosengeld II gab. Er betrug
im 1. Jahr maximal 160 EUR für Er-
wachsene bzw. 60 EUR für Kinder und
halbierte sich im 2. Jahr. Auf diese
Weise wurde der Abstieg auf das So-
zialhilfeniveau bisher sozial abgefedert,
was die Bundesregierung heute für ei-
nen Fehlanreiz zur Aufnahme einer so-
zialversicherungspflichtigen Beschäfti-
gung hält, weshalb sie lapidar und
ohne jede Begründung erklärte: »Die
Notwendigkeit des befristeten Zuschla-
ges beim Arbeitslosengeld II ist über-
holt.«16 Durch seine Abschaffung wur-
de die sozialrechtliche Rutsche in die
Armut für Langzeitarbeitslose noch
steiler, als sie es seit dem Inkrafttreten
von Hartz IV am 1. Januar 2005 schon
war.

Größtenteils wird durch Umsetzung
der Regierungsbeschlüsse gar nicht ge-
spart, sondern die bestehende Finanz-
last nur umverteilt, also beispielsweise
von der Bundesebene zu den Ländern
und Kommunen, von der Solidarge-
meinschaft auf jeden Einzelnen oder
von der Gegenwart in die Zukunft ver-
schoben. So will die Bundesregierung
jährlich 1,8 Mrd. EUR »sparen«, in-
dem für Hartz-IV-Bezieher/innen keine
Beiträge mehr an die Gesetzliche Ren-
tenversicherung entrichtet werden.
Zwar war die Höhe der Beitragszah-
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15 Siehe dazu: Die Grundpfeiler unserer Zu-
kunft stärken. Acht Punkte für solide Fi-
nanzen, neues Wachstum und Beschäfti-
gung und Vorfahrt für Bildung,
Ergebnispapier der »Sparklausur« der Bun-
desregierung, 6./7. Juni 2010
(http://www.bundesregierung.de/Con-
tent/DE/_Anlagen/2010/2010-06-07-eck-
punkte-kabinett,property=publicationFi-
le.pdf; 30.7.2010)

16 Ebd., S. 4

Das größte Aufsehen im 
»Sparpaket« erregte die Absicht,
Hartz-IV-Bezieher(inne)n ohne 
Zuverdienst das Elterngeld 
zu streichen
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lungen in den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten von unterschiedlichen Ko-
alitionsregierungen sukzessive bereits
so weit gesenkt worden, dass die sei-
tens der Betroffenen pro Jahr erworbe-
nen Rentenansprüche am Ende bloß
noch einer Monatsrente in Höhe von
2,09 EUR entsprachen, mit dem völli-
gen Wegfall der Beitragszahlungen ver-
loren Langzeitarbeitslose jedoch ggf.
auch den Anspruch auf Erwerbsminde-
rungsrenten und Rehabilitationslei-
stungen.

Ausgerechnet im Europäischen Jahr
gegen Armut und soziale Ausgrenzung,
dem bezeichnenderweise das Europäi-
sche Jahr der Freiwilligentätigkeit 2011
folgte, fassten CDU, CSU und FDP den
Entschluss, Langzeitarbeitslose aus der
Gesetzlichen Rentenversicherung aus-
zustoßen. Dadurch vermittelt die Re-
gierungspolitik jenen Menschen, die
ihren Arbeitsplatz verloren haben und
kaum mehr auf den Ersten Arbeits-
markt zurückfinden, das Gefühl, auch
nicht mehr zur »guten Gesellschaft« zu
gehören. Gleichzeitig fördert sie die Al-
tersarmut und tut genau das Gegenteil
dessen, was das erklärte Ziel des
»Sparpaketes« ist – die öffentlichen
Kassen im Sinne der »Generationenge-
rechtigkeit« zu schonen. Die absehba-
ren Folgen haben nämlich später die
Kommunen in Form höherer Aufwen-
dungen für die öffentliche Daseinsvor-
sorge, damit allerdings auch künftige
Generationen als Steuerzahler/innen zu
tragen. Vergleichbares gilt in Bezug auf
die Streichung des Heizkostenzuschus-
ses für Wohngeldempfänger/innen. Da-
mit bürdete der Bund den Kommunen
eine weitere finanzielle Last auf, die sie
– weil ohnehin meistenteils hoch ver-
schuldet – kaum bewältigen können.

Den höchsten Betrag (2011: 2 Mrd.
EUR; 2012: 4 Mrd. EUR; 2013 und
2014: jeweils 5 Mrd. EUR) will die
schwarz-gelbe Koalition im Bereich der
aktiven Arbeitsmarktpolitik »einspa-
ren«, indem Umschulungen bzw. ande-
re Maßnahmen der beruflichen Weiter-
bildung für Erwerbslose, die bisher
Pflichtleistungen waren, gestrichen
oder zu bloßen Ermessensleistungen
der Jobcenter werden. Damit zeigt die
Bundesregierung, dass sich ihr Be-
kenntnis zur »Bildungsrepublik
Deutschland« und das Versprechen der
Kanzlerin, »Bildung für alle« zu er-
möglichen, auf Exzellenzbereiche und

die Elitebildung von Privilegierten be-
schränkt, aber Erwerbslose nicht einbe-
zieht, obwohl diese angeblich »geför-
dert und gefordert« werden sollen, wie
sie dadurch auch die (Langzeit-)Ar-
beitslosigkeit noch erhöht, was wieder-
um mit Mehrkosten im Bereich der
passiven Arbeitsmarktpolitik verbun-
den sein dürfte.

Regierungspolitik am Scheideweg:
Umsetzung des
Bundesverfassungsgerichtsurteils
oder Verschärfung von Hartz IV?

Anstatt die Regelsätze, wie vom Bun-
desverfassungsgericht gefordert, bis
zum 31. Dezember 2010 in einem
transparenten Verfahren für alle nach-
vollziehbar mittels einer schlüssigen
Methodik neu zu berechnen und per
Gesetz festzulegen, ließ sich Ursula von
der Leyen nicht bloß sehr viel Zeit, bis
ihr Ministerium den Referentenentwurf
für ein Regelbedarfsermittlungsgesetz
vorlegte, sondern nutzte die durch das
Urteil entstandene Lage auch, um –
von der Öffentlichkeit weitgehend un-
bemerkt – im Rahmen des Gesetzent-
wurfes eine umfassende Novellierung
des SGB II (Grundsicherung für Arbeit-
suchende) und des SGB XII (Sozialhil-
fe) im Sinne der CDU/CSU/FDP-Koali-
tion vorzunehmen. Dabei wurden die
Regelsätze in »Regelbedarfe« umbe-
nannt, andere Schlüsselbegriffe im bis-
herigen Gesetzestext modernisiert – so
heißen die früheren Hilfebedürftigen
jetzt »Leistungsberechtigte« – und
durchgehend geschlechtersensible Be-
zeichnungen der betroffenen Personen
eingeführt. Außer solchen eher kosme-
tischen bzw. semantischen Korrektu-
ren, die überwiegend zu begrüßen wa-
ren, gab es zahlreiche inhaltliche
Veränderungen. Diese betrafen neben
sinnvollen Präzisierungen des Gesetzes-
textes und partiellen Verbesserungen
für Hartz-IV-Bezieher/innen (z.B. Über-
nahme der Kosten für die Warmwas-
serbereitung sowie der Anschaffungs-
und Reparaturkosten für orthopädi-
sche Schuhe, Ermöglichung einer
großzügigeren Ausgestaltung der Resi-
denzpflicht von Leistungsberechtigten
und Teilschließung der temporären
Zahlungslücke beim Übergang von
Langzeitarbeitslosen zur Altersrente),
die sich hauptsächlich der Urteilspraxis

von Sozialgerichten verdankten, auch
gravierende Verschärfungen der für sie
geltenden Bestimmungen, weshalb man
im Rahmen einer kritischen Gesamtbi-
lanz von »Hartz V« sprechen kann.

Musste der Grundsicherungsträger
bisher vor einer Verhängung von Sank-
tionen die Hartz-IV-Bezieher/innen per
Rechtsbehelfsbelehrung über damit für
sie verbundene Konsequenzen auf-
klären, reicht nunmehr die Annahme,
dass Betroffene die Folgen kennen.
Darlehen sind grundsätzlich als Ein-
kommen leistungsmindernd anzurech-
nen, sofern sie nicht explizit einem an-
deren Zweck als der Sicherung des
Lebensunterhalts dienen. Bestimmte
Leistungen, die bisher vom Grundan-
trag mit erfasst waren, wie z.B. die
Erstausstattung der Wohnung oder
Sonderbedarfe bei Schwangerschaft
und Geburt, müssen nunmehr zusätz-
lich beantragt werden, was dazu
führen soll, dass die staatlichen Ausga-
ben sinken. Geld für (Schul-)Ausflüge
und eintägige Klassenfahrten gibt es
genauso wie finanzielle Unterstützung
für Lernförderung und Zuschüsse für
die Mittagsverpflegung der Kinder
bloß (noch) auf Antrag.

Nur unbedeutende Modifikationen
gab es bei den Erwerbstätigenfreibeträ-
gen, welche die FDP im unteren Ein-
kommensbereich deutlich stärker hatte
anheben wollen, um die Aufnahme
 einer sozialversicherungspflichtigen
 Beschäftigung für Hartz-IV-Empfän-
ger/innen attraktiver zu machen und
solche Jobs staatlicherseits noch mehr
im Sinne von Kombilöhnen zu subven-
tionieren. Der bisher geltende Grund-
freibetrag in Höhe von 100 EUR blieb
erhalten, und auch für Leistungsbezie-
her/innen mit einem Monatseinkom-
men bis zu 800 EUR änderte sich
nichts. Zwischen 800 und 1.000 EUR
dürfen sie nunmehr 20 statt 10 Pro-
zent ihres Zuverdienstes behalten. Lei-
stungsberechtigte mit einem höheren
Zuverdienst stehen sich fortan hinge-
gen schlechter, weil ihr Einkommen
seither in voller Höhe bedarfsmin-
dernd auf das Arbeitslosengeld II ange-
rechnet wird. Früher galt der 10-pro-
zentige Erwerbstätigenfreibetrag bis zu
einem Monatseinkommen von 1.200
EUR.

Unter den fünf (Grundsicherung)
bzw. sechs (Sozialhilfe) im Gesetz fi-
xierten Regelbedarfsstufen, die von
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364 EUR für alleinstehende bzw. al-
leinerziehende Leistungsberechtigte
(Regelbedarfsstufe 1) bis zu 215 EUR
für Kinder unter 6 Jahren (Regelbe-
darfsstufe 6) reichen, ist die Regelbe-
darfsstufe 3 mit 291 EUR für erwach-
sene Leistungsberechtigte, die keinen
eigenen Haushalt führen und Sozialhil-

fe beziehen, von besonderem Interesse.
Durch ihre Einführung drohten Men-
schen mit Behinderung, die im Haus-
halt ihrer Eltern oder in einer Wohnge-
meinschaft leben, nämlich eine
drastische Kürzung der ihnen bislang
zustehenden Transferleistungen, weil
sie weder als eigene Bedarfsgemein-
schaft anerkannt noch mit dem vollen
Regelsatz bedacht wurden. In den
anschließenden Verhandlungen der
SPD und der Bündnisgrünen mit den
Regierungsparteien erklärten sich diese
zwar bereit, eine Lösung des Problems
herbeizuführen, eine verbindliche Frist
wurde ihnen dafür aber nicht gesetzt. 

Wenig befriedigen konnte auch die
Art und Weise, wie das Arbeits- und
Sozialministerium die neu-alten Regel-
bedarfe ermittelt hatte. Maßstab für
das »menschenwürdige Existenzmini-
mum« von Erwachsenen ist das Ausga-
beverhalten der von bisher 20 auf 15
Prozent geschrumpften Referenzgruppe
von der jüngsten Einkommens- und
Verbrauchsstichprobe (EVS) des Stati-
stischen Bundesamtes erfasster Einper-
sonenhaushalte mit den geringsten Ein-
kommen, die überwiegend aus
Rentner(inne)n und anderen Nichter-
werbstätigen besteht. Durch die ohne
Begründung erfolgte Verkleinerung der
Referenzgruppe, die Vernachlässigung
des Problems der »Aufstocker/innen«
bzw. Zuverdiener/innen und der ver-
deckt Armen (Referenzhaushalte, deren
Einkommen unter dem Sozialhilfeni-
veau liegen) – beide Personengruppen
hätten nach dem Verfassungsgerichts-
urteil eigentlich herausgerechnet wer-

den müssen, um Zirkelschlüsse von
den Konsumausgaben der Armen auf
deren Bedarf zu vermeiden – sowie
willkürliche Abschläge auf zahlreiche
im Rahmen der EVS 2008 ermittelte
Einzelposten wurde das Existenzmini-
mum regelrecht nach unten manipu-
liert. Rudolf Martens, Forschungsleiter

beim Paritätischen
Gesamtverband und
einer der sachkun-
digsten Experten auf
diesem Gebiet, kam
daher zu dem
Schluss, »dass die
Bundes r eg i e rung
verschiedene Varian-
ten durchgerechnet
hat, um sich dann
für die ‚preiswerte-

ste‘ Variante zu entscheiden.«17 Um
diesen Vorwurf zu belegen, entlarvte
Martens mehrere Tricks des Arbeits-
und Sozialministeriums im Umgang
mit den statistischen Daten, beispiels-
weise die Abqualifizierung alkoholi-
scher Getränke und von Tabakwaren
sowie der Inanspruchnahme von Be-
herbungs- und Gaststättendienstlei-
stungen als nicht (mehr) regelbedarfs-
relevant. »Mit Geist und Wortlaut des
Urteils des Bundes-
verfassungsgerichts
sind die willkürli-
chen Änderungen
der Bezugsgruppe
von 20 auf 15 Pro-
zent und bei der
Herausnahme der
Position ‚Alkoholi-
sche Getränke und
Tabakwaren‘ nicht
zu vereinbaren. Glei-
ches gilt für die Re-
duktion des Bedarfs
auf das ‚physische
Existenzminimum‘ beim Gaststättenbe-
such.«18 Ein deutliches Indiz dafür,
dass der Bundesregierung eine »statisti-
sche Punktlandung« bei genau jener
Rechengröße gelang, die ihr politisch
opportun erschien, bildet die Tatsache,
dass schon ihr »Existenzminimumbe-
richt« für das Jahr 2010, den sie im
November 2008 dem Parlament vorge-
legt hatte, ein Regelsatzniveau bei Al-
leinstehenden von 364 EUR prognosti-
zierte.19

Ursula von der Leyen hat es ge-
schafft, entgegen dem Bundesverfas-

sungsgerichtsurteil und dem Grundte-
nor der öffentlichen Meinung im Früh-
jahr 2010, dass die Regelsätze bei
Hartz IV, vor allem jene der Kinder,
als dessen Folge spürbar erhöht werden
müssten, kurz vor dem Jahresende ge-
setzliche Regelungen zu treffen, die al-
len Erwartungen zuwiderliefen und so-
gar Verschlechterungen für die
Betroffenen mit sich brachten. Das am
3. Dezember 2010 vom Bundestag in
seiner ersten Fassung beschlossene Ge-
setz zur Ermittlung von Regelbedarfen
und zur Änderung des Zweiten und
Zwölften Buches Sogzialgesetzbuch
(EGRBEG) entsprach den Vorgaben
des Bundesverfassungsgerichts nicht
einmal ansatzweise. So war die geplan-
te Erhöhung des sog. Eckregelsatzes für
alleinstehende Erwachsene um 5 EUR
pro Monat kaum mehr als ein Almosen
und weniger als der berühmte Tropfen
auf den heißen Stein. Folgerichtig spra-
chen Betroffene, die sie als eine weitere
Demütigung und Erniedrigung empfan-
den, abschätzig von »Hartz IV plus 5«.
Denn weder mit 359 EUR noch mit
364 EUR kann man in unserer Wohl-
stands- und Konsumgesellschaft men-
schenwürdig leben, sich gesund
ernähren, sich anständig kleiden sowie

am gesellschaftlichen, kulturellen und
politischen Leben teilhaben.

Die zentrale Forderung des Bundes-
verfassungsgerichts, den Hartz-IV-Be-
zieher(inne)n ein »menschenwürdiges
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17 Siehe Rudolf Martens, Die Hartz-IV-Ab-
rechnung, in: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik 11/2010, S. 7

18 Ebd.
19 Vgl. Unterrichtung durch die Bundesregie-

rung: Bericht über die Höhe des Existenz-
minimums von Erwachsenen und Kindern
für das Jahr 2010 (Siebenter Existenzmini-
mumbericht), in: BT-Drs. 16/11065 v.
21.11.2008, S. 3

Wenig befriedigen konnte auch 
die Art und Weise, wie das 
Arbeits- und Sozialministerium 
die neu-alten Regelbedarfe 
ermittelt hatte.

Die zentrale Forderung des 
Bundesverfassungsgerichts, den

Hartz-IV-Bezieher(inne)n ein
»menschenwürdiges Existenz -
minimum« zu gewährleisten, 

wurde zwar in das SGB II hinein -
geschrieben, aber nicht erfüllt.
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Existenzminimum« zu gewährleisten,
wurde zwar in das SGB II hineinge-
schrieben, aber nicht erfüllt. Wieder
entsprangen die von der Regierungsko-
alition getroffenen Entscheidungen rei-
ner Willkür und waren vielleicht der
Haushaltslage des Bundes angepasst,
hatten aber mit der Lebenswirklichkeit
der Armen nicht das Geringste zu tun.
So strich man den Hartz-IV-Empfän-
ger(inne)n nicht bloß die Ausgaben für
Haustiere, Schnittblumen und Zimmer-
pflanzen, den Besitz eines Handys so-
wie Versicherungen aller Art, enthielt
ihnen vielmehr auch die bisher für Ta-
bakwaren und alkoholische Getränke
gewährten 19,19 EUR pro Monat mit
der Begründung vor, diese Güter
gehörten nicht zum Grundbedarf, und
bewilligte ihnen als Ersatz 2,99 EUR
für Mineralwasser. Hierdurch wuchs
die Gefahr ihrer sozialen Ausgrenzung
weiter, denn zu rauchen oder mit
Freunden und guten Bekannten abends
mal ein Bier zu trinken gehört nun ein-
mal zur »Pflege zwischenmenschlicher
Beziehungen« (Urteilstext) und zur All-
tagsnormalität in unserer Gesell -
schaft.20 Da aber kein Langzeitarbeits-
loser wegen der Neuberechnung seines
Bedarfs zum Nichtraucher wurde, mus-
sten bzw. müssen die Betroffenen das
Geld für Zigaretten an einer anderen
Stelle einsparen.

Arbeits- und Sozialministerin Ursula
von der Leyen, die bei der Urteilsver-
kündung in Karlsruhe persönlich an-
wesend war, brachte unmittelbar da-
nach statt einer notwendigen Erhöhung
der Regelsätze für Kinder zusätzliche
Sach- bzw. Dienstleistungen ins Ge-
spräch. Gutscheine und eine Bildung-
schipkarte nach dem Muster schwedi-
scher Kommunen bestimmten denn
auch monatelang die öffentliche Debat-
te darüber. Dahinter steckte die Unter-
stellung, dass eine Regelsatzerhöhung
bei vielen Kindern aus Hartz-IV-Fami-
lien nicht ankomme, weil die Eltern
das Geld für eigene Zwecke ausgeben
würden. Es mag einzelne Väter geben,
die sich den berühmt-berüchtigten
Flachbildschirm kaufen würden, statt
ihren Kindern zusätzliche Sozialtrans-
fers zugute kommen zu lassen. Unter-
suchungen zeigen jedoch, dass sich die
meisten Eltern lieber das letzte Hemd
ausziehen würden, als ihre Kinder
spüren zu lassen, wie arm die Familie
ist.21 Mit den seltenen Ausnahmefällen

»vergnügungssüchtiger« Familienväter
zu begründen, dass keine Erhöhung der
Kinderregelsätze stattfinden sollte, wo-
mit alle übrigen Eltern und Kinder völ-
lig schuldlos benachteiligt wurden, war
perfide.

Gemäß der Neuberechnung über-
haupt nicht erhöht, vielmehr mögli-
cherweise für mehrere Jahre eingefro-
ren werden sollten die
Hartz-IV-Regelsätze für Kinder und Ju-
gendliche, was im Grunde auf ihre rea-
le Kürzung hinauslief. Ähnliches gilt
auch für die Erwachsenen-Regelbedar-
fe, deren jährliche Anpassung künftig
statt von der Rentenentwicklung zu 70
Prozent von der Preis- und zu 30 Pro-
zent von der Lohnentwicklung ab-
hängt, weil sie nicht mehr zum 1. Juli,
sondern bereits zum 1. Januar erfolgt
und 2010/11 ganz entfiel. Nur den
Kindern, Jugendlichen und wenigen
Heranwachsenden bzw. jungen Er-
wachsenen wurde ein »Bildungs- und
Teilhabepaket« im Wert von 250 EUR
pro Jahr zugebilligt. Hierin einge-
schlossen waren aber 100 EUR des bis-
herigen »Schulbedarfspakets«, das
nunmehr als »Schulbasispaket« eigens
beantragt werden muss und in zwei
Raten (zu Beginn des Schuljahres am 1.
August 70 EUR und zu Beginn des
zweiten Halbjahres am 1. Februar
noch einmal 30 EUR) ausgezahlt wird,
sowie 30 EUR, die für eintägige Klas-
senfahrten und Ausflüge vorgesehen
sind und früher im Regelsatz enthalten
waren. Deshalb stellt das von der zu-
ständigen Bundesministerin wochen-
lang gefeierte »Bildungs- und Teilhabe-
paket« nicht bloß ein soziales Placebo,
sondern auch eine politische Mogel-
packung dar. Denn von den 250 EUR,
die es real wert ist, sind nur 120 EUR
pro Jahr tatsächlich neu, und was sind
schon 10 EUR im Monat mehr für ein
Kind? Lässt sich damit sein »Bedarf
zur Teilhabe am sozialen und kulturel-
len Leben in der Gemeinschaft« (Geset-
zestext) wirklich erfüllen? Gemeint
sind »Mitgliedsbeiträge in den Berei-
chen Sport, Spiel, Kultur und Gesellig-
keit«, der »Unterricht in künstlerischen
Fächern (zum Beispiel Musikunter-
richt) und vergleichbare angeleitete Ak-
tivitäten der kulturellen Bildung« so-
wie die Teilnahme an Ferienfreizeiten.
Man kann mit dem genannten Geldbe-
trag zwar z.B. Mitglied in einem Sport-
verein werden, sich von den im Regel-

bedarf enthaltenen dürftigen Mitteln
aber kaum die dafür nötigen Ausrü-
stungsgegenstände (Fußballschuhe
o.Ä.) kaufen.

Auch die Ausgabe von »personali-
sierten Gutscheinen« für »Bildungs-
und Teilhabebedarfe«, etwa künstleri-
schen oder Nachhilfeunterricht, ermög-
lichte keine Lösung der Probleme, son-
dern schuf höchstens weitere:
Gutscheine diskriminieren Hartz-IV-
Bezieher/innen bzw. deren Kinder nicht
bloß, weil sie diese als solche bei jedem
Kino-, Theater- oder Schwimmbadbe-
such kenntlich machen, sondern diszi-
plinieren die Betroffenen auch und dik-
tieren ihnen, wofür sie ihre Transfers
zu verwenden haben – wenn das nicht
sogar der heimliche Kardinalzweck des
besagten Gutscheinsystems für seine
Hauptprotagonist(inn)en ist. Warum
soll eine alleinerziehende Mutter im
Hartz-IV-Bezug, die am 20. eines Mo-
nats kein warmes Essen mehr auf den
Tisch bringt, weil das Geld für den Su-
permarkteinkauf nicht reicht oder ihr
aufgrund unbezahlter Rechnungen der
Strom bzw. das Gas abgestellt wurde,
das ihren Kindern zugedachte Geld ei-
gentlich nicht für Nahrungsmittel oder
für die Begleichung ihrer Schulden bei
den Stadtwerken, sondern für Mu-
seumsbesuche oder die Musikschule
ausgeben? Wenigstens diese Entschei-
dung selbst treffen zu können, macht
doch ihre Menschenwürde aus und ist
der Inbegriff von Eigenverantwortung!

Ursula von der Leyen plante, über
die Vergabe bzw. Ausgestaltung der
»Bildungs- und Teilhabegutscheine«
sog. Familienlotsen in den Jobcentern
entscheiden zu lassen, was diese zwei-
fellos total überfordert hätte. Hatte das
Bundesverfassungsgericht die armen
Kinder nicht bloß als Grundrechtsträ-
ger/innen anerkannt, sondern ihnen

2 / 2011G+S

THEMA

20 Ralf Rothkegel, Hartz-IV-Regelsätze und ge-
sellschaftliche Teilhabe – die geplanten
Änderungen im Lichte des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts, in: ZFSH SGB
2/2011, S. 76, weist darauf hin, dass der
Gesetzgeber sozialer Ausgrenzung von Be-
dürftigen entgegenzuwirken hat und es
diesen aus Sicht des Hartz-IV-Urteils auch
nicht zumuten darf, sich zur Führung ei-
nes menschenwürdigen Lebens unerlässli-
che Ausgaben gewissermaßen vom Munde
abzusparen.

21 Vgl. Karl August Chassé/Margherita Zan-
der/Konstanze Rasch, Meine Familie ist
arm. Wie Kinder im Grundschulalter Ar-
mut erleben und bewältigen, 4. Aufl. Wies-
baden 2010, S. 238 ff.
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auch einen Anspruch auf soziale und
kulturelle Teilhabe zugesprochen, nah-
men CDU, CSU und FDP den Kindern
diesen Anspruch und übertrugen ihn
vormundschaftlich auf eine Behörde:
»Ihre Grundrechte werden so lediglich
auf Bezugsschein gewährt, der von ei-
nem Amt zugeteilt, geprüft, gewährt
und kontrolliert wird, das weder kultu-
rell noch bildungspolitisch kompetent
und darüber hinaus abhängig vom
Bundesarbeitsministerium ist.«22 Jutta
Roitsch nannte den am 20. Oktober
2010 vom Bundeskabinett beschlosse-
nen Gesetzentwurf zur Regelbedarfser-
mittlung »arrogant, bevormundend
und entmutigend für die betroffenen
Hilfebedürftigen«, obwohl er den zu-
ständigen Stellen größere Wahlmög-
lichkeiten ließ, nunmehr auch die Ju-
gendämter oder andere kommunale
Behörden entsprechende Aktivitäten
festlegen konnten und zudem eine di-
rekte Kostenübernahme möglich war.

Der sog. Parteienkompromiss als
politischer Kuhhandel auf Kosten
der Langzeitarbeitslosen
Aufgrund des Regierungswechsels in
Nordrhein-Westfalen, wo die SPD-Po-
litikerin Hannelore Kraft bei Stimm-
enthaltung der LINKEN am 14. Juli
2010 zur ersten Ministerpräsidentin
des Landes gewählt worden war und
anschließend ein rot-grünes Minder-
heitskabinett gebildet hatte, fand das
EGRBEG am 17. Dezember 2010 im
Bundesrat keine Mehrheit. Die zähen,
schwierigen und langwierigen Ver-
handlungen des Vermittlungsausschus-
ses von Bundestag und Bundesrat, den
die Bundesregierung daraufhin angeru-
fen hatte, bzw. der thematisch zustän-
digen Bund-Länder-Arbeitsgruppe be-
gannen kurz vor Weihnachten (mit
Adventsplätzchen, die Frau von der
Leyen gebacken hatte und vor Sit-
zungsbeginn medienwirksam verteilte).
Verhandelt wurde über drei Problem-
kreise: die Höhe des Regelbedarfs, das
»Bildungs- und Teilhabepaket« sowie
Mindestlöhne für einzelne Branchen.

Während die Regierungsparteien
CDU, CSU und FDP wegen mehrerer
Landtagswahlen im Frühjahr 2011
höhere Steuerzahlungen der »Lei-
stungsträger« für einen teuren Hartz-
IV-Kompromiss auf jeden Fall vermei-
den wollten,  das sog. Lohnabstandsge-

bot stark betonten und Langzeitar-
beitslose in diesem Zusammenhang ge-
gen Normal- bzw. Geringverdiener/ in-
nen ausspielten, indem sie deren karges
Einkommen mit den angeblich zumin-
dest nach einer spürbaren Anhebung
der Regelsätze viel zu hohen Transfer-
leistungen des Staates kontrastierten,
hob die SPD den Zusammenhang zwi-
schen den immensen
Kosten des Staates
für Hartz IV und
den extrem niedri-
gen Löhnen (der
sog. Aufstocker/in-
nen) besonders im
Bereich der Zeit-
bzw. Leiharbeit her-
vor und legte großen
Wert auf die Festle-
gung von Lohnun-
tergrenzen für Ge-
ringverdiener/innen,
als deren parteipoli-
tische Interessenvertretung sie auftrat.
Durch ihre Strategie, im Rahmen der
Hartz-IV-Verhandlungen mit der Re-
gierungsseite auch über ganz andere
und politisch durchaus sinnvolle, aber
früher sogar in der Großen Koalition
mit CDU und CSU nicht durchsetzbare
Forderungen zu sprechen, beraubte
sich die SPD selbst der Möglichkeit,
größere Zugeständnisse bei der Kern-
materie, um die es ging, etwa den Re-
gelbedarfen, zu erzwingen.

Über die zahlreichen Verschärfun-
gen für Hartz-IV-Betroffene im Geset-
zestext wurde mit Ausnahme der ge-
planten finanziellen Schlechterstellung
von bei ihren Eltern oder in einer
Wohngemeinschaft lebenden Behinder-
ten und von Menschen, die bürger-
schaftliches Engagement zeigen bzw.
sich ehrenamtlich betätigen, offenbar
gar nicht gesprochen. So können die
Bundesländer kreisfreie Städte und
Landkreise fortan ermächtigen oder
verpflichten, die »angemessenen« Ko-
sten für Unterkunft und Heizung per
Satzung auf ihrem Gebiet festzulegen.
Dies gilt für Mietpauschalen, wenn auf
dem kommunalen Wohnungsmarkt
ausreichend freier Wohnraum zur Ver-
fügung steht, sowie für Gesamtange-
messenheitsgrenzen, die Unterkunft
und Heizung betreffen. Durch eine sol-
che Pauschalierung der Unterkunftsko-
sten würden Hartz-IV-Bezieher/innen
veranlasst, ihre bisher von der Kom-

mune bezahlte Wohnung in einem gut-
bürgerlichen Stadtviertel aufzugeben
und in eine Hochhaussiedlung am
Stadtrand zu ziehen, wo die Mieten
niedriger sind. Dadurch wird einer
Gettoisierung bzw. einer sozialräumli-
chen Segregation der Armutspopulati-
on, die sich in Großstädten ansatzweise
bereits seit geraumer Zeit erkennen läs-

st, politisch zusätzlich Vorschub gelei-
stet. 

Gleich zu Beginn der Verhandlun-
gen gab die Regierungsseite unmissver-
ständlich zu erkennen, dass sie an der
geplanten Höhe des Hartz-IV-Regelbe-
darfs von 364 EUR für alleinstehende
Erwachsene nicht rütteln lassen wollte.
Während man die LINKE nicht an den
Gesprächen beteiligte, obwohl sie dies
per einstweiliger Verfügung des Bun-
desverfassungsgerichts zu erzwingen
versuchte, erklärten SPD und Bündnis
90/Die Grünen die avisierte Anhebung
des Eckregelsatzes um 5 EUR zwar für
unzureichend, nannten jedoch zunächst
keine genaue Zielmarke, sondern for-
derten die Bundesregierung auf, weite-
re Berechnungen vorzulegen. Erst ge-
gen Ende des Verhandlungsmarathons
brachten sie eine Anhebung um 11
EUR, basierend auf einer Berechnung,
welche die Zuverdiener/innen bis zu ei-
nem Monatseinkommen von 100 EUR
unberücksichtigt ließ, ins Gespräch.

Sehr viel kompromissbereiter zeigte
sich die Regierungsseite beim »Bil-
dungs- und Teilhabepaket« für Kinder.
Zwar umfasst das »Bildungs- und Teil-
habepaket« einen staatlichen Zuschuss
zum gemeinschaftlichen Mittagessen in
einer Kindertagesstätte, einer Schule
oder einem Hort, aber nur für den Fall,
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22 Jutta Roitsch, Grundrechte – nur gegen Be-
zugsschein, in: Blätter für deutsche und in-
ternationale Politik 2/2011, S. 30

Durch ihre Strategie beraubte sich
die SPD selbst der Möglichkeit,

größere Zugeständnisse bei der
Kernmaterie, um die es ging, etwa
den Regelbedarfen, zu erzwingen.
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dass diese ein solches Angebot machen.
Lernförderung (Nachhilfeunterricht)
erhalten anspruchsberechtigte Kinder
nur, wenn dadurch die Versetzung er-
reicht werden kann und keine entspre-
chenden Schulangebote bestehen. Ähn-
liches gilt für die Fahrt zur Schule.
Relativ großzügig war man auch bei
der Frage, wie die Kommunen für
ihren Verwaltungsaufwand zu dessen
Umsetzung vom Bund finanziell ent-
schädigt werden sollen. Hier stellte sich
nicht einmal die FDP quer, deren Ver-
treter/ innen allerdings bei den Min-
destlöhnen lange und bei der Forde-
rung nach gleichen Löhnen für
Leiharbeitnehmer/innen und Stammbe-
legschaften (Equal-pay-Prinzip) sogar
bis zuletzt mauerten.

Fernsehzuschauer(inne)n, Radiohö-
rer(inne)n und Zeitungsleser(inne)n bot
sich ein merkwürdig anmutendes Bild:
Hinter verschlossenen Türen feilschten
Spitzenpolitiker/innen der etablierten
Parteien wochenlang um ein paar
Euro, die für Hartz-IV-Bezieher/innen
jedoch durchaus existenzielle Bedeu-
tung haben können. Anschließend ver-
kündeten die Teilnehmer/innen der
 Gespräche einer Meute von Journalist
(inn)en überwiegend dürftige Verhand-
lungsfortschritte und gaben meist we-
nig aussagekräftige Statements ab.
Bundessozialministerin Ursula von der
Leyen als Verhandlungsführerin der
Regierungsseite und Manuela Schwe-
sig, ihre Amtskollegin aus Mecklen-
burg-Vorpommern, als Verhandlungs-
führerin der SPD-geführten Länder
trugen den Konflikt als Prestigeduell
vor laufenden Fernsehkameras und
zahllosen Mikrofonen aus. Denn die
Massenmedien inszenierten den zur
Hängepartie ausartenden Verhand-
lungsmarathon als »Kräftemessen

zweier starker Frauen«, wiewohl sol-
che personalisierenden Interpretationen
prinzipiell nichts taugen und politisch
laut Ulrich Schneider auch diesmal in
die Irre führten: »Hinter dem Kampf
um Kleinstbeträge verbergen sich sozi-
alstaatliche Weichenstellungen. Und
der Kampf in dieser Sache ist längst
nicht ausgestanden.«23

Während der Gespräche einigten
sich die Teilnehmer/innen von CDU,
CSU, FDP, SPD und Bündnis 90/Die
Grünen, den Empfängerkreis des »Bil-
dungs- und Teilhabepaketes« nicht
bloß auf die Kinder der Bezieher/innen
des Kinderzuschlags, sondern auch auf
jene von Wohngeldbezieher(inne)n aus-
zuweiten und seine Organisation – wie
von der SPD und den Bündnisgrünen

seit Beginn verlangt
– vollständig den
Kommunen zu über-
tragen. Näher kam
man sich auch bei
der Frage nach sei-
ner Finanzierung,
die der Bund am
Ende über Umwege
(stärkere Beteiligung
an den Unterkunfts-
kosten) vollständig
übernahm. Sehr
große Schwierigkei-
ten gab es bei den

Mindestlöhnen, weil die FDP-Verhand-
lungsdelegation eine gleiche Entloh-
nung von Stammbelegschaften und
Leiharbeiter (inne)n erst nach längerer
(Einarbeitungs-)Zeit akzeptieren woll-
te, wenn von diesen kaum noch welche
im Betrieb arbeiten. Überhaupt keine
Annäherung gab es beim Regelsatz
bzw. -bedarf.

Zu fragen bleibt, warum sich die
Bundesregierung so schwer mit dessen
Anhebung um mehr als 5 EUR tat. Die
etablierten Parteien halten seit jeher
das »Lohnabstandsgebot« hoch und
interpretieren es so, dass die Transfer-
leistungen für Familien niedrig bleiben
müssen, damit Beschäftigte mit mehre-
ren Kindern ein höheres Einkommen
haben. Deshalb werden Sozialleistun-
gen den steigenden Lebenshaltungsko-
sten möglichst gar nicht oder nur sehr
zögerlich angepasst. Umgekehrt müs-
sten die Löhne wieder steigen, damit
die Sozialleistungen nicht sinken. Die
einzig richtige Konsequenz aus dem
Karlsruher Urteil wäre deshalb ein all-

gemeiner gesetzlicher Mindestlohn,
will man dem sog. Lohnabstandsgebot,
das aus einer Zeit ohne breiten Nied-
riglohnsektor mit Hungerlöhnen
stammt, Genüge tun, obwohl es für das
Bundesverfassungsgericht offenbar gar
kein Thema war.24 Denn bloß wenn
das Lohn- und Gehaltsniveau stabili-
siert wird, macht ein solches Postulat
überhaupt Sinn, ohne dass die Men-
schenwürde der Sozialleistungsbezie-
her/innen auf der Strecke bleibt. »Die
Tatsache, dass rund eine Million Men-
schen in Deutschland Erwerbsarbeit
und Leistungsbezug kombinieren müs-
sen, spricht jedenfalls eindrucksvoll
 gegen das sogenannte Lohnabstandsge-
bot, das einen zwingenden Mindestab-
stand zwischen Grundsicherung und
Löhnen fordert, weil ansonsten der Ar-
beitsanreiz für die Betroffenen zu ge-
ring sei.«25

In der Nacht vom 8. auf den 9. Fe-
bruar 2011, also genau ein Jahr nach
der Urteilsverkündung, wurden die
Verhandlungen ergebnislos abgebro-
chen, weil sich CDU, CSU und FDP ei-
nerseits sowie SPD und Bündnis 90/Die
Grünen andererseits nicht einigen
konnten. Angesichts der minimalen
Differenz zwischen Regierungs- und
Oppositionsparteien bei der symbol-
trächtigen Regelsatzhöhe (5 bzw. 11
EUR) war das Scheitern öffentlich
kaum vermittelbar. Entsprechend kata-
strophal fiel das Medienecho aus. Die
meisten Kommentator(inn)en stimmten
in der Vermutung überein, dass durch
den Abbruch der Gespräche die Partei-
enverdrossenheit gefördert und der De-
mokratie ein Bärendienst erwiesen
worden sei.

Statt das »unechte«, d.h. nur von
der knappen CDU/CSU/FDP-Mehrheit
im Vermittlungsausschuss getragene
Ergebnis aufgrund der dieser Koalition
im Bundesrat für eine Beschlussfassung
fehlenden Stimme durchfallen zu las-
sen, einigte sich der rheinland-pfälzi-
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23 Ulrich Schneider, Verharztes Elend:
Deutschland am Scheideweg, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik
3/2011, S. 86

24 Vgl. Ralf Rothkegel, Hartz-IV-Regelsätze
und gesellschaftliche Teilhabe – die ge-
planten Änderungen im Lichte des Urteils
des Bundesverfassungsgerichts, a.a.O., 
S. 73

25 Markus Promberger, Hartz IV im sechsten
Jahr, in: Aus Politik und Zeitgeschichte.
Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament
48/2010, S. 11

Hinter verschlossenen Türen
feilschten Spitzenpolitiker/innen
der etablierten Parteien wochen-
lang um ein paar Euro, die für
Hartz-IV-Bezieher/innen jedoch
durchaus existenzielle Bedeutung
haben können.
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sche Ministerpräsident Kurt Beck als
Verhandlungsführer der SPD-geführten
Länder daher mit seinen beiden Amts-
kollegen Wolfgang Böhmer (Sachsen-
Anhalt) und Horst Seehofer (Bayern)
für die unionsgeführten Länder am 11.
Februar 2011 kurzfristig auf eine zwei-
te Anrufung des Vermittlungsausschus-
ses. Dessen neuerliche Verhandlungen,
die kurz darauf unter Federführung der
drei Ministerpräsidenten begannen,
standen unter einem noch höheren Ei-
nigungsdruck, fanden diesmal unter
weitgehendem Ausschluss der Öffent-
lichkeit statt und endeten in der Nacht
vom 20. auf den 21. Februar 2011 mit
einem von den Massenmedien erleich-
tert aufgenommenen, wenngleich
äußerst widersprüchlichen Resultat.

Trotz der Vorgabe des Bundesrates,
eine Regelung für spezifische Sonderbe-
darfe zu treffen, wurden weder Mobi-
litätshilfen noch einmalige Beihilfen für
die Beschaffung oder Reparatur
»weißer Ware« (Kühlschrank, Wasch-
maschine, Elektro- oder Gasherd usw.)
in den Gesetzestext aufgenommen.
Auch den ursprünglichen Kompromis-
svorschlag der genannten Ministerprä-
sidenten zur Regelsatzerhöhung akzep-
tierten Bundesregierung und Regie-
rungsfraktionen nicht: CDU, CSU und
FDP lehnten es ab, sich beim Regelbe-
darf gewissermaßen in der Mitte zu
treffen und ihn rückwirkend zum 1. Ja-
nuar 2010 um 8 EUR zu erhöhen.
Während die Bündnisgrünen den Ver-
handlungstisch gegen Mitternacht we-
gen dieses zentralen Streitpunktes ver-
ließen, gab die SPD ein weiteres Mal
nach und akzeptierte die Minimaler-
höhung des früheren Eckregelsatzes,
der nunmehr eine zusätzliche Anhe-
bung des Regelbedarfs für alleinstehen-
de Erwachsene um 3 EUR zum 1. Ja-
nuar 2012 folgt. So glaubten zwar bei-
de Seiten ihr Gesicht zu wahren. Ge-
rechtigkeit auf Raten gibt es allerdings
nicht: Entweder war die Anhebung des
Hartz-IV-Regelsatzes um 5 EUR, wie
von CDU, CSU und FDP behauptet, in
einem transparenten Verfahren ermit-
telt, (nachprüfbar) »realitätsgerecht«
und daher verfassungskonform, oder
sie war es nicht. Weder konnte ein 12
Monate später gewährter »Nach-
schlag« die Verfassungswidrigkeit des
Regelbedarfs im Nachhinein heilen,
noch genügte eine offenbar erneut poli-
tisch motivierte Sonderanpassung den

strengen Kriterien des Urteils vom 9.
Februar 2010.

Die der Regierungskoalition in den
Verhandlungen des Vermittlungsaus-
schusses bzw. der ihm vorgeschalteten
Bund-Länder-Ar-
beitsgruppe von den
Oppositionsparteien
(SPD, Bündnis
90/Die Grünen und
kurzzeitig DIE LIN-
KE) abgetrotzten
Zugeständnisse blie-
ben marginal. Unge-
fähr 40.000 zusätzli-
che Stellen für Schulsozialarbeiter/
innen hatte die SPD anfänglich gefor-
dert, aber nur 3.000 davon war der
Bund am Ende bereit zu finanzieren.
Aufwandsentschädigungen für ehren-
amtliche Tätigkeiten bzw. für bürger-
schaftliches Engagement blieben, so-
fern sie die im Einkommensteuerrecht
gültigen Freigrenzen nicht überschrei-
ten, anrechnungsfrei. Nicht unwesentli-
che Korrekturen gab es nur beim »Bil-
dungs- und Teilhabepaket«, das mehr
Kindern als ursprünglich geplant zu-
gute kommt, nämlich auch jenen aus
Geringverdienerfamilien, dessen Ge-
samtvolumen vergrößert und dessen
administrative Umsetzung durch die al-
leinige Zuständigkeit und finanzielle
Entschädigung der Kommunen erleich-
tert wurde. Schrittweise übernimmt der
Bund auch die vermutlich bereits in na-
her Zukunft stark steigenden Kosten
der Grundsicherung im Alter und bei
Erwerbsminderung, was mehr als nur
ein kleines finanzielles Bonbon für die
(SPD-geführten) Länder war, dem
Kompromiss zuzustimmen. Deshalb
sah die sozialdemokratische Bundes-
tagsfraktion auf ihrer Seite lauter Sie-
ger: »Die SPD hat echte Fortschritte
für Arbeitnehmer, für Arbeitslose, für
Ehrenamtliche, für bedürftige Kinder
und für die Kommunen erzielt. Das
hilft allen Menschen in Deutsch-
land.«26

Schaut man genauer hin, trägt das
EGRBEG auch in seiner am 25. Febru-
ar 2011 von Bundestag und Bundesrat
endgültig verabschiedeten Fassung dem
BVerfG-Urteil kaum Rechnung. Ob-
wohl der Regelbedarf für alleinstehen-
de Erwachsene bei Hartz IV rückwir-
kend zum 1. Januar 2011 geringfügig
erhöht und für den Nachwuchs von
Arbeitslosengeld II, Sozialhilfe, Kinder-

zuschlag und/oder Wohngeld erhalten-
den Personen ein »Bildungs- und Teil-
habepaket« geschnürt wurde, hat die
Weiterentwicklung mancher Teile des
Gesetzespaketes dieses keineswegs ak-

zeptabel gemacht. Besonders im Hin-
blick auf die Grundsicherungsbezie-
her(inne)n schon bei kleinsten
Verfehlungen und Versäumnissen dro-
henden Sanktionen, die Möglichkeit
der Pauschalierung von Unterkunftsko-
sten durch die Kommunen, die Anrech-
nung von Darlehen als Einkommen
und die Aufrechnung von behördlichen
Ansprüchen ist Hartz IV jetzt sogar
noch unerbittlicher als früher. Letztlich
hat sich das Bundesverfassungsge-
richtsurteil als sozialpolitischer Pyr-
rhussieg erwiesen und führte der juri-
stische (Teil-)Erfolg der Kläger/innen
nicht zur Weiterentwicklung, vielmehr
zu einer Bankrotterklärung des Sozial-
staates.

Der zwischen CDU/CSU, FDP und
SPD geschlossene Kompromiss war ein
parteipolitischer Kuhhandel auf Kosten
der Ärmsten und deshalb verfassungs-
widrig, weil er kein »menschenwürdiges
Existenzminimum« für Hartz-IV-Bezie-
her/innen garantiert. Darüber können
auch die trotz beharrlichen Widerstan-
des der FDP vereinbarten Mindestlöhne
in der Zeit- bzw. Leiharbeit, dem Wach-
und Sicherheitsgewerbe sowie der Wei-
terbildung nicht hinwegtäuschen. Denn
selbst wenn es mit ihrer Hilfe gelänge,
den seit Inkrafttreten der sog. Hartz-Ge-
setze enorm gewachsenen Niedriglohn-
sektor etwas zurückzudrängen, würde
das den nicht  erwerbsfähigen
Sozialhilfebezieher (inne)n, den Langzeit-
arbeitslosen ohne Zuverdienst sowie
den auf die Grundsicherung im Alter
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26 SPD-Bundestagsfraktion, Ergebnisse der
Hartz-IV-Verhandlungen: Ein großer Erfolg
für Arbeitnehmer und Arbeitslose, Ehren-
amtliche, bedürftige Kinder und Kommu-
nen, 25. Februar 2011 (http://www.spd-
fraktion.de/cnt/rs_datei/0»14246,00.pdf, 
S. 1; 1.3.2011)

Letztlich hat sich das 
Bundesverfassungsgerichtsurteil
als sozialpolitischer Pyrrhussieg 

erwiesen.
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und bei Erwerbsminderung angewiese-
nen (Früh-)Rentner(inne)n wenig nüt-
zen. Sie alle hätten eine nennenswerte
Regelsatzerhöhung benötigt, die es ih-
nen ermöglichen würde, ein menschen-
würdiges Leben zu führen.

Nimmt man die Kernaussagen des
Karlsruher Urteils vom 9. Februar 2010
ernst, kann das sog. Statistikmodell
trotz seiner Tolerierung durch die Ver-
fassungsrichter/innen nicht mehr die Ba-
sis der Regelbedarfsermittlung bilden,
weil sich dabei die Katze in den
Schwanz beißt: Selbst wenn Einkommen
aus Sozialtransfers nicht in die Berech-
nung der Transferleistungen eingehen,
schließt man fälschlicherweise von per
EVS erhobenen Konsumausgaben
 einkommensschwacher Haushalte (der
Geringverdiener/innen) auf jene Bedarfe,
die es Transferleistungsempfänger -
(inne)n ermöglichen, in unserem reichen
Land ein menschenwürdiges Leben zu
führen. Lohndumping für den »Standort
D« hat die Einkommen der untersten
Gehaltsgruppen aber zuletzt so weit sin-
ken lassen, dass sie das »menschenwür-
dige Existenzminimum« kaum noch
 decken, wodurch es natürlich für Trans-
ferleistungsbezieher/innen erst recht
nicht mehr gewährleist ist. Auch das
sog. Warenkorbmodell, nach dem bis
1989/90 die Höhe der Sozialhilfe festge-
legt wurde, bringt etliche Probleme mit
sich, die schwer lösbar erscheinen.
»Denn auch wenn man sich einig ist,
welcher Artikel sich in dem Warenkorb
befinden soll, lässt sich über Qualität
und Preis noch immer ganz trefflich
streiten.«27 Eine Mischform beider Kon-
zepte, wie sie durch Hartz IV etabliert
wurde, birgt die Gefahr sozialer Aus-
grenzung in sich, der das Statistikmodell
gerade entgegenwirken sollte: »Werden
die statistisch belegten Konsumausga-
ben der Referenzhaushalte um angeblich
nicht existenznotwendige Ausgaben ‚be-
reinigt‘, werden Leistungsberechtigte
von statistisch belegtem Konsumverhal-
ten ausgeschlossen, das selbst in unteren
Einkommensgruppen allgemein üblich
ist.«28

Nach der Neuregelung vieler Details
im EGRBEG vom 24. März 2011
bleibt Hartz IV ein ständiger Konflikt-
herd. Auf dieser Dauerbaustelle der Ar-
beitsmarkt- und Sozialpolitik wird es
auch künftig Streitigkeiten zwischen
den Parteien und gesellschaftlichen In-
teressengruppen geben. Einen Vorge-

schmack gaben die Startschwierigkei-
ten beim »Bildungs- und Teilhabepa-
ket« im April 2011. Nur ca. 2 Prozent
der Alg-II-beziehenden Eltern bean-
tragten ihren Kindern daraus rückwir-
kend ab 1. Januar des Jahres zustehen-
de Leistungen, obwohl sie den Geldbe-
trag von maximal 108 EUR ohne
Nachweis etwa über das gemeinschaft-
liche Mittagessen ihrer Sprösslinge in
der Schule oder der KiTa erhalten
konnten. Die geringe Inanspruchnahme
widersprach zwar dem öffentlichen
Zerrbild der Hartz-IV-Empfänger/in-
nen als »Sozialschmarotzer«, die den
Staat »abzocken«, wo sie nur können,
veranlasste Ursula von der Leyen je-
doch nicht etwa, die bürokratische Ab-
wicklung ihres »Bildungs- und Teilha-
bepaketes« zu hinterfragen, sondern
führte nach einer Krisensitzung mit
Vertreter(inne)n der Kommunen bloß
zu einer Verlängerung der Antragsfrist
um zwei Monate (bis zum 30. Juni
2011) und die ministerielle Anregung
gegenüber den kommunalen Trägern,
die Eltern im Hartz-IV-Bezug schrift-
lich über ihre Rechte beim »Bildungs-
und Teilhabepaket« zu informieren.29

Wenn der Leiter des Forschungsbe-
reichs »Erwerbslosigkeit und Teilhabe«
am Institut für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB) recht hat, wäre zu-
mindest eine Beteiligung der Hartz-IV-
Betroffenen und ihrer Interessenver-
bände am Verfahren zur Festlegung der
Regelbedarfe nötig, die bisher verwei-
gert wird, obwohl es für die Bundesre-
gierung selbstverständlich war, Vertre-
ter der Großbanken und des Banken-
verbandes an der Formulierung eines
Gesetzentwurfes zur Finanzmarktstabi-
lisierung zu beteiligen. Da galt keines-
wegs der von Spitzenpolitikern sonst
immer gern zitierte Grundsatz, dass
wer den Teich trocken legen will, die
Frösche nicht fragen darf.

Obwohl Bundesfinanzminister
Wolf gang Schäuble nach dem Bundes-
verfassungsgerichtsurteil vom 9. Febru-
ar 2010 in den Haushaltsentwurf 2011
für Mehrausgaben bei Hartz IV ur-
sprünglich nur 480 Mio. EUR (wohlge-
merkt: nicht 480 Mrd. EUR, wie für
den sog. Bankenrettungsschirm prak-
tisch über Nacht zur Verfügung stan-
den) eingestellt hatte, verpflichteten
sich die Regierungsparteien am Ende,
den Kommunen allein für das »Bil-
dungs- und Teilhabepaket« eine mehr

als drei Mal so hohe Summe zu erstat-
ten. Allerdings müssen sämtliche
Mehraufwendungen, die durch den
Hartz-IV-Kompromiss anfallen, aus
dem Sozialetat (Einzelplan 11) bestrit-
ten werden und führen deshalb an an-
derer Stelle zwangsläufig zu weiteren
Kürzungen, denn die Beiträge zur Ar-
beitslosenversicherung anzuheben er-
scheint nicht opportun, wenn man die
hohen »Lohnnebenkosten« für die
Massenarbeitslosigkeit verantwortlich
macht. Als finanzieller Steinbruch die-
nen CDU, CSU und FDP wahrschein-
lich die Eingliederungsmaßnahmen im
Bereich der Arbeitsförderung – und da-
mit als Hauptopfer wiederum beson-
ders länger Erwerbslose –, weil die
Bundesregierung der BA künftig nur
noch einen halben Prozentpunkt statt
eines ganzen Prozentpunktes aus dem
Aufkommen der Mehrwertsteuerer-
höhung 2007 zufließen lassen will.
Durch die Kürzungen im BA-Haushalt
droht Zehntausenden (eine längere
Dauer der) Arbeitslosigkeit und den
Kindern davon Betroffener mehr Ar-
mut, was auch die Art der Finanzie-
rung des Parteienkompromisses bei
Hartz IV mehr als fragwürdig erschei-
nen lässt.

Nach der Neuregelung vieler Details
im EGRBEG bleibt Hartz IV ein stän-
diger Konfliktherd. Auf dieser Dauer-
baustelle der Arbeitsmarkt- und Sozial-
politik wird es auch künftig
Streitigkeiten zwischen den Parteien
und gesellschaftlichen Interessengrup-
pen geben. Nötig wäre eine ganz neue
Arbeitsmarktverfassung, die laut Hans-
Jürgen Urban einen flächendeckenden
gesetzlichen Mindestlohn ebenso
einschließen muss wie die Regulierung
der Leiharbeit und eine umfassende
Revision der sog. Hartz-Gesetze:
»Hartz IV ist eine Zumutung nicht nur
für die Betroffenen, sondern auch für
die Belegschaften, die dadurch mehr
und mehr erpressbar gemacht wer-
den.«30
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27 Ulrich Schneider, Armes Deutschland.
Neue Perspektiven für einen anderen
Wohlstand, Frankfurt am Main 2010, S.
156

28 Ralf Rothkegel, Hartz-IV-Regelsätze und ge-
sellschaftliche Teilhabe – die geplanten
Änderungen im Lichte des Urteils des Bun-
desverfassungsgerichts, a.a.O., S. 75

29 Markus Promberger, Hartz IV im sechsten
Jahr, a.a.O., S. 17

30 Hans-Jürgen Urban, Hartz IV: Lohndum-
ping mit System, a.a.O., S. 22
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